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Bekanntmachung des Landratsamtes Aichach-
Friedberg; Wasserrecht 
 
Wasserrecht 
Gemeinde:  Friedberg    
Fl.Nr./Gemarkung :    1 / Derchinger Forst 
Maßnahme: Zutagefördern von    
                                          Grundwasser aus dem    

Brunnen B2 
Antragsteller:   Gemeinde Affing 
 
Bekanntgabe des Ergebnisses der Umweltverträg-
lichkeitsvorprüfung nach Art. 83 Abs. 3 Satz 2 des 
Bayerischen Wassergesetzes 
 
1.     Die Gemeinde Affing, Mühlweg 2, 86444 Affing hat 

beim Landratsamt Aichach-Friedberg die wasser-
rechtliche Gestattung für die Grundwasserent-
nahme aus dem Brunnen B2 für die öffentliche 
Wasserversorgung beantragt. Im Rahmen des 
Verfahrens hat das Landratsamt Aichach-Friedberg 
nach § 3c Abs1 Satz 2 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in Ver-
bindung mit Nr. 13.3.2 der Anlage 1 zum UVPG 
bzw. Art. 83 Abs. 3 Satz 1 des Bayerischen 
Wassergesetzes (BayWG) i. V. m. Nr. 13.3.2 der 
Anlage III zum BayWG an Hand einer Vorprüfung 
festzustellen, ob das Vorhaben erhebliche  nach-
teilige Auswirkungen haben könnte und somit eine 
Umweltverträglichkeitsprüfungspflicht gegeben ist. 

 

2. Das Landratsamt Aichach-Friedberg kam bei 
überschlägiger Prüfung auf der Grundlage der 
Unterlagen des Büros Boden und Wasser vom 
19.01.2009 zu dem Ergebnis, dass durch das 
Vorhaben erhebliche nachteilige Umweltaus-
wirkungen nicht zu erwarten sind. Somit ist für  

      das Vorhaben keine Umweltverträglichkeits- 
      prüfung durchzuführen. 
 
3. Diese Feststellung ist nach Art. 83 Abs. 3 Satz 3 

BayWG nicht selbständig anfechtbar. 
 
Dr. Georg Bruckmeir 
Regierungsrat 
___________________________________________ 
 
Bekanntmachung des Landratsamtes Aichach-
Friedberg; Bauamt 
 
Gemäß Art. 66 Abs. 2 S. 4 BayBO kann bei mehr als 
20 Beteiligten die Zustellung eines Baugenehmigungs-
bescheides durch eine öffentliche Bekanntmachung 
ersetzt werden. Wir bitten daher um Veröffentlichung 
der nachfolgenden Mitteilung im Amtsblatt: 
 
Betreff: Baurecht; Genehmigung des Antrages der 
Baugenossenschaft Aichach eG zur Errichtung neuer 
Balkone und energetische Sanierung auf dem 
Grundstück Fl.-Nr. 1026/70 der Gemarkung Aichach. 
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Mit Bescheid vom 28.01.2009 wurde vom Landratsamt 
Aichach-Friedberg – Untere Bauaufsichtsbehörde – 
folgende Genehmigung erteilt: 
 
„Die bauaufsichtliche Genehmigung zur Errichtung neuer 
Balkone und energetische Sanierung auf dem 
Grundstück Fl.-Nr. 1026/70 der Gemarkung Aichach 
wird entsprechend den mit Genehmigungsvermerk vom 
28.01.2009 versehenen Unterlagen erteilt.“ 
 
Der Genehmigungsbescheid, einschließlich die dem 
Genehmigungsbescheid zugrunde liegenden 
Antragsunterlagen, können von den betroffenen 
Nachbarn beim Landratsamt Aichach-Friedberg, 
Münchner Str. 9, 86551 Aichach, Zimmer 215, während 
der offiziellen Öffnungszeiten eingesehen werden. 
 
Die Zustellung der Baugenehmigung wird durch die 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt (Art. 66 Abs. 2 
Sätze 4 – 6 Bayer. Bauordnung). 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid können Sie Klage erheben. Die 
Klage müssen Sie innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe dieses Bescheides bei dem Bayerischen 
Verwaltungsgericht Augsburg, Postfachanschrift: 11 23 
43, 86048 Augsburg, Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 
86152 Augsburg, schriftlich oder zur Niederschrift des 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts 
erheben. In der Klage müssen Sie den Kläger, den 
Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen, ferner sollen Sie einen 
bestimmten Antrag stellen und die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel angeben. Der 
Klageschrift sollen Sie diesen Bescheid in Urschrift oder 
Abschrift beifügen. Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen Sie Abschriften für die übrigen Beteiligten 
beifügen. 
 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
-  Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur   
   Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung vom  
   22.06.2007 (GVBI S. 390) wurde das Widerspruchs- 
   verfahren im Bereich des Baurechts abgeschafft. Es  
   besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid  
   Widerspruch einzulegen. 
 
-  Die Klageerhebung durch E-Mail ist unzulässig. 
 
-  Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den   
   Verwaltungsgerichten seit 01.07.2004 grundsätzlich   
    ein Gebührenvorschuss zu entrichten. 
 
-  Die Anfechtungsklage eines Dritten hat gemäß § 212 a   
   Abs. 1 Baugesetzbuch keine aufschiebende Wirkung.  
   Beim Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg,  
   Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg, kann ein Antrag  
   auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung gestellt  
   werden. 
 
Landratsamt Aichach-Friedberg 
I.A. 
 
Brigitte Siegl 
_____________________________________________ 
 
 

Bekanntmachung der Schulverbandssatzung der 
Schulverbandes Griesbeckerzell/Obergriesbach 
 
Satzung zur Regelung von Fragen der  
Verfassung des Schulverbands  
(Verbandssatzung) 
 
Inhaltsübersicht 
 
§ 1 Name und Sitz des Schulverbands 
§ 2 Verwaltungs- und Kassengeschäfte  
§ 3 Ehrenamtliche Tätigkeit; Entschädigung 
§ 4 Finanzbedarf 
§ 5 Rechnungsprüfung 
§ 6 Ausscheiden von Mitgliedern 
§ 7 In-Kraft-Treten 
 
Die Schulverbandsversammlung des Schulverbands 
Griesbeckerzell /Obergriesbach 
 
(nachfolgend stets Schulverbandsversammlung 
genannt) erlässt aufgrund des Art. 9 Abs. 9 des 
Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) – 
BayRS 2230-7-1-K – i.V.m. Art. 18, Art. 19 Abs. 1 Nr. 1 
und Nr. 5 sowie Abs. 2 Nrn. 1, 2, 3 und 5, Art. 29 Satz 2, 
Art. 30 Abs. 2, Art. 43 Abs. 1 und 2, Art. 47 Abs. 5 und 6 
und Art. 26 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über die 
kommunale Zusammenarbeit (KommZG) – BayRS 
2020-6-1-I – sowie Art. 20a und Art. 32 Abs. 1 der 
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) – 
BayRS 2020-1-1-I – folgende 
 
Satzung  zur Regelung von Fragen der Verfassung 
des Schulverbands (Verbandssatzung): 
 

§ 1 Name und Sitz des Schulverbands 
 
(1) Der Schulverband führt folgenden Namen: 
     Schulverband Griesbeckerzell / Obergriesbach. 
 
(2) Der Schulverband hat seinen Sitz in Aichach. 
 
 

§ 2 Verwaltungs- und Kassengeschäfte 
 
Die Verwaltungs- und Kassengeschäfte des Schul-
verbands werden von der Mitgliedsgemeinde Stadt 
Aichach geführt. 
 

§ 3 Entschädigung für besondere ehrenamtliche  
          Tätigkeit 
 
(1) Der Schulverbandsvorsitzende, sein Stellvertreter 
und die übrigen Mitglieder der 
Schulverbandsversammlung (Schulverbandsräte) sind 
ehrenamtlich tätig, Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 
30 Abs. 1 Satz 1 KommZG. Die Tätigkeit der 
Schulverbandsräte erstreckt sich auf die Mitwirkung bei 
den Beratungen und Entscheidungen der Schulver-
bandsversammlung. Außerdem können einzelnen 
Mitgliedern besondere Verwaltungs- und 
Überwachungsbefugnisse nach näherer Vorschrift der 
Geschäftsordnung (§ 2 Absatz 3 und 4) übertragen 
werden. 
 
(2) Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung, die 
der Schulverbandsversammlung kraft Amtes angehören, 
das sind die ersten Bürgermeister der am Schulverband 
beteiligten Gemeinden (Art. 9 Abs. 3 Satz 1 BaySchFG), 
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haben nur Anspruch auf Ersatz ihrer Auslagen, Art. 9 
Abs. 9 BaySchFG i.V.m. Art. 30 Abs. 2 Satz 2 KommZG, 
soweit sie nicht Schulverbandsvorsitzender oder dessen 
Stellvertreter sind. 
 
(3) Der Schulverbandsvorsitzende erhält für seine 
Tätigkeit eine monatliche Aufwandsentschädigung in 
Höhe von 50,-- Euro. 
 
Der Stellvertreter des Schulverbandsvorsitzenden        
erhält für für seine Tätigkeit eine monatliche 
Aufwandsentschädigung in Höhe von 25,-- Euro. 
 
(4) Die übrigen Mitglieder der Schulverbandsver-
sammlung erhalten für ihre Tätigkeit ein Sitzungsgeld  
für die notwendige Teilnahme an Sitzungen der 
Schulver-bandsversammlung für jede Sitzung in      
Höhe von 30,-- Euro. 
 
(5) Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung 
erhalten ferner 
 
a) für auswärtige Tätigkeit Reisekostenvergütung  

nach den für die Beamten des Freistaats Bayern 
geltenden Rechtsvorschriften; als Dienstreise gilt 
nicht der Weg zu den Sitzungen der  Schulver-
bandsversammlung, die an dem üblichen 
Sitzungsort, insbesondere an dem in § 15 Abs. 2  
der Geschäftsordnung des Schulverbands ge-
nannten Ort stattfinden; 

b) wenn sie Angestellte oder Arbeiter sind,  Ent-
schädigung für den nachgewiesenen Verdienst-
ausfall; 

 
(6) Die Entschädigungsleistungen nach Abs. 5 werden 
nur auf Antrag gewährt. 
 
(7) Etwaige Ablieferungspflichten nach Art. 9 Abs. 9 
BaySchFG i. V. m. Art. 30 Abs. 2 Satz 3, erster Halbsatz 
KommZG und Art. 20a Abs. 4 GO sowie Art. 30 Abs. 2 
Satz 3 letzter Halbsatz KommZG sind erfüllt, wenn die 
Ablieferung gegenüber der Gemeinde erfolgt, in der das 
Mitglied der Schulverbandsversammlung ein 
kommunalpolitisches Ehrenamt ausübt. 
 

§ 4 Finanzbedarf 
 
Für den Finanzbedarf gilt die gesetzliche Regelung  
nach Art. 9 Abs. 7 Sätze 1 bis 3 des Bayerischen 
Schulfinanzierungsgesetzes  
 
 

§ 5 Rechnungsprüfung 
 
(1) Die Prüfung der Jahresrechnung obliegt dem 
Rechnungsprüfungsausschuss. 
 
(2) Der Rechnungsprüfungsausschuss besteht aus   
zwei Mitgliedern, die die Schulverbandsversammlung 
aus ihrer Mitte bestellt. 
 
 

§ 6 Ausscheiden von Mitgliedern 
 

Scheidet infolge der Veränderung des Schulsprengels 
ein Verbandsmitglied aus dem Schulverband aus, so 
findet eine Vermögensauseinandersetzung zwischen 

dem Schulverband und dem ausscheidenden 
Verbandsmitglied statt. 
 

§ 7 In-Kraft-Treten 
 
(1) Die Satzung tritt mit dem auf ihre Bekanntmachung 
folgenden Tag in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 10. Juli 2002 außer 
Kraft. 
 
Aichach, 25.November 2008  
Klaus Habermann 
Erster Bürgermeister und Schulverbandsvoritzender 
_____________________________________________ 
 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung des 
Schulverbandes Hollenbach 

 
H A U S H A L T S S A T Z U N G 
des Schulverbandes Hollenbach  
(Landkeis Aichach-Friedberg) 
für das Haushaltsjahr 2009 
 
Auf Grund der Art. 40 bis 43 KommZG und der Art. 61 ff. 
der Gemeindeordnung erlässt der Schulverband 
Hollenbach folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2009 wird hiermit festgesetzt; er schließt 
 
im Verwaltungshaushalt                         
in den Einnahmen und Ausgaben mit 
 

439.760 € 
 
und 
 
im Vermögenshaushalt                           
in den Einnahmen und Ausgaben mit 
 

30.000 € 
 
ab. 
 

§ 2 
 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt 
werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
 

Schulverbandsumlage 
 
1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte 

Bedarf (Umlagesoll) zur Finan-zierung von 
Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das 
Haushaltsjahr 2009 auf 369.810 € festgesetzt      
und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die   
Mitglieder des Schulverbandes umgelegt  
(Verwaltungsumlage). 
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2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird 
die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand vom 
01. Oktober 2008 auf 233 Verbandsschüler 
festgesetzt. 

 
3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf 

1.587,1673 € festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben 
nach dem Haushaltsplan werden nicht beansprucht. 

 
§ 6 

 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 

§ 7 
 
Die Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2009 in 
Kraft. 
 
Hollenbach, 23.01.2009  
Schulverband Hollenbach 
                          
Riß  
Vorsitzender der Schulverbandsversammlung 
                                                                                     
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen liegt  
während des ganzen Jahres in der Geschäftsstelle  
des Schulverbandes Hollenbach, das ist die Gemeinde 
Hollenbach in  86568 Hollenbach, Hauptstraße 93, 
innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden zur 
Einsicht bereit. 
 
Der Haushaltsplan liegt dort vom Tage der Bekannt-
machung an eine Woche lang öffentlich auf (Art. 9 Abs. 
9 BaySchFG, Art. 24, 26 Abs. 1, Art. 41 KommZG, Art. 
65 Abs. 3 GO, § 4 Bekanntmachungsverordnung). 
_____________________________________________ 
 
Bekanntmachung des Landratsamtes Aichach-
Friedberg; 
Bundestagswahl 
 
Der Kreiswahlleiter des Wahlkreises 254 Donau-Ries 
Wahl zum 17. Deutschen Bundestag am  
27. September 2009 

 
Bekanntmachung des Kreiswahlleiters des 
Wahlkreises 254 Donau-Ries vom 05. Februar 2009 
 
Aufforderung zur Einreichung von Kreiswahl-
vorschlägen  
 
Gemäß § 19 des Bundeswahlgesetzes (BWG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juli 1993 (BGBl 
I S. 1288, 1594), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes  vom 17. März 2008 (BGBl I S. 394) in 
Verbindung mit § 32 Abs. 1 der Bundeswahlordnung 
(BWO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. 
April 2002 (BGBl I S. 1376), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 der Zweiten Verordnung zur Änderung der 
Bundeswahlordnung und der Europawahlordnung vom 
3. Dezember 2008 (BGBl I S. 2378), fordere ich hiermit 
die Parteien und Wahlberechtigten zur möglichst 
frühzeitigen Einreichung der Kreiswahlvorschläge auf.  
 

Die Kreiswahlvorschläge sind beim Kreiswahlleiter 
spätestens am 
 

23. Juli 2009, 18.00 Uhr, 
 

schriftlich einzureichen.  
 
Der Wahlkreis 254 Donau-Ries umfasst das Gebiet der 
Landkreise Dillingen a. d. Donau und Donau-Ries sowie 
vom Landkreis Aichach-Friedberg die Gemeinde 
Inchenhofen, die Verwaltungsgemeinschaften Aindling 
(= Gemeinden Aindling, Petersdorf, Todtenweis), 
Kühbach (= Gemeinden Kühbach, Schiltberg) und 
Pöttmes (= Gemeinden Pöttmes und Baar (Schwaben)). 
 
Die zur Entgegennahme von Wahlvorschlägen 
zuständige Dienststelle des Kreiswahlleiters befindet 
sich im Landratsamt Donau-Ries, Pflegstraße 2, 86609 
Donauwörth (Haus C, Zi.Nr. 178, Telefon-Nr. 0906/74-
137, Telefax-Nr. 0906/74-206). Das Büro des 
Kreiswahlleiters ist neben den üblichen Öffnungszeiten - 
Montag bis Freitag von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr und 
Donnerstag von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr - am 
Donnerstag, 23. Juli 2009 bis 18.00 Uhr geöffnet. 

  
A. Voraussetzungen für die Einreichung von   
     Kreiswahlvorschlägen 
 
1. Kreiswahlvorschläge können von Parteien und nach 

Maßgabe des § 20 BWG von Wahlberechtigten 
eingereicht werden. Eine Partei kann in jedem 
Wahlkreis nur einen Kreiswahlvorschlag einreichen. 

 
2. Parteien, die im Deutschen Bundestag oder einem 

Landtag seit deren letzter Wahl nicht auf Grund 
eigener Wahlvorschläge ununterbrochen mit 
mindestens fünf Abgeordneten vertreten waren, 
können als solche einen Kreiswahlvorschlag nur 
einreichen, wenn sie spätestens am 29. Juni 2009 
dem Bundeswahlleiter (Statistisches Bundesamt, 
65180 Wiesbaden) ihre Beteiligung an der Wahl 
schriftlich angezeigt haben und der Bundes-
wahlausschuss ihre Parteieigenschaft festgestellt 
hat. 

 
 In der Anzeige ist anzugeben, unter welchem 

Namen sich die Partei an der Wahl beteiligen will. 
Die Anzeige muss von mindestens drei Mitgliedern 
des Bundesvorstands, darunter der/dem 
Vorsitzenden oder ihrem/seinem Stellvertreter, 
persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. 
Hat eine Partei keinen Bundesvorstand, so tritt der 
Vorstand der jeweils obersten Parteiorganisation an 
die Stelle des Bundesvorstands. Die schriftliche 
Satzung und das schriftliche Programm der Partei 
sowie ein Nachweis über die satzungsgemäße 
Bestellung des Vorstands sind der Anzeige bei-
zufügen. 

 
B. Inhalt und Form der Kreiswahlvorschläge 
 
1. Der Kreiswahlvorschlag darf nur den Namen einer 

Bewerberin/eines Bewerbers enthalten. Jede 
Bewerberin/Jeder Bewerber kann nur in einem 
Wahlkreis und hier nur in einem Kreiswahlvorschlag 
benannt werden. Als Bewerberin/Bewerber kann nur 
vorgeschlagen werden, wer seine Zustimmung dazu 
schriftlich erteilt hat; die Zustimmung ist  unwider-
ruflich. 



 5 

2. Der Kreiswahlvorschlag soll nach dem Muster der 
Anlage 13 zur BWO eingereicht werden. Er muss 
enthalten 

 
a) Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Stand, 

Geburtsdatum, Geburtsort und Anschrift 
(Hauptwohnung) der Bewerberin/des 
Bewerbers, 
 

b) den Namen der einreichenden Partei und, 
sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, 
auch diese, bei anderen Kreiswahlvorschlägen 
(§ 20 Abs. 3 BWG) ein Kennwort. 

 
3. Der Kreiswahlvorschlag soll ferner Namen und 

Anschriften der Vertrauensperson und der 
stellvertretenden Vertrauensperson enthalten. 

 
4. Kreiswahlvorschläge von Parteien sind von 

mindestens drei Mitgliedern des Vorstandes des 
Landesverbandes, darunter der/dem Vorsitzenden 
oder ihrem/seinem Stellvertreter, persönlich und 
handschriftlich zu unterzeichnen. Hat eine Partei in 
Bayern keinen Landesverband oder keine 
einheitliche Landesorganisation, so müssen die 
Kreiswahlvorschläge von den Vorständen der 
nächstniedrigen Gebietsverbände, in deren Bereich 
der Wahlkreis liegt, dem Satz 1 gemäß 
unterzeichnet sein. Die Unterschriften des 
einreichenden Vorstandes genügen, wenn er 
innerhalb der Einreichungsfrist nachweist, dass dem 
Landeswahlleiter eine schriftliche, dem Satz 1 
entsprechende Vollmacht der anderen beteiligten 
Vorstände vorliegt. 

 
5. Die Kreiswahlvorschläge der unter Abschnitt A 

Nr. 2 genannten Parteien müssen außerdem von 
mindestens 200 Wahlberechtigten des Wahlkreises 
persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. 
Die Wahlberechtigung der Unterzeichnerinnen/-
Unterzeichner muss im Zeitpunkt der Unterzeich-
nung gegeben sein und ist bei Einreichung des 
Kreiswahlvorschlags nachzuweisen. Das 
Erfordernis von 200 Unterschriften gilt nicht für 
Kreiswahlvorschläge von Parteien nationaler 
Minderheiten. 
 

6. Andere Kreiswahlvorschläge müssen von 
mindestens 200 Wahlberechtigten des Wahlkreises 
persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein   
(§ 20 Abs. 3 BWG), Nr. 5 Satz 2 gilt entsprechend. 
Hierbei haben drei Unterzeichner ihre Unterschriften 
auf dem Kreiswahlvorschlag selbst zu leisten. 

 
7. Muss ein Kreiswahlvorschlag nach den vorher-

gehenden Nummern 5 und 6 von mindestens 200 
Wahlberechtigten unterzeichnet sein, so sind diese 
Unterschriften auf amtlichen Formblättern nach 
Anlage 14 zur BWO unter Beachtung des § 34 Abs. 
4 BWO zu erbringen. Auf jedem Formblatt für eine 
Unterstützungsunterschrift kann nur eine 
Unterschrift geleistet werden. Die Formblätter 
werden auf Anforderung vom Kreiswahlleiter 
kostenfrei geliefert. 

 
Bei der Anforderung sind Familienname, Vornamen 
und Anschrift (Hauptwohnung) der vorzuschlagen-
den Bewerberin/des vorzuschlagenden Bewerbers 
anzugeben. Ist für die Bewerberin/den Bewerber im 

Melderegister ein Sperrvermerk eingetragen, kann 
anstelle seiner/ihrer Anschrift (Hauptwohnung) eine 
Erreichbarkeitsanschrift angegeben werden; die 
Angabe eines Postfaches genügt nicht. 

 
Als Bezeichnung des Trägers des Wahlvorschlags, 
der den Kreiswahlvorschlag einreichen will, sind 
außerdem bei Parteien deren Namen und, sofern 
sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch diese, 
bei anderen Kreiswahlvorschlägen deren Kennwort 
anzugeben; diese Angaben sind vom Kreiswahlleiter 
im Kopf der Formblätter zu vermerken. Parteien 
haben ferner die Aufstellung der Bewerberin/des 
Bewerbers in einer Mitglieder- oder einer be-
sonderen oder allgemeinen Vertreterversammlung 
zu bestätigen. 
 
Für jeden Unterzeichner ist auf dem Formblatt oder 
gesondert eine Bescheinigung seiner Gemeinde-
behörde nach dem Muster der Anlage 14 zur BWO 
beizufügen, dass er im Wahlkreis wahlberechtigt ist. 
Es darf nur ein Kreiswahlvorschlag unterzeichnet 
werden. Hat ein Wahlberechtigter mehrere 
Kreiswahlvorschläge unterzeichnet, so ist seine 
Unterschrift auf allen Kreiswahlvorschlägen ungültig. 

 
8. Dem Kreiswahlvorschlag sind beizufügen: 
 

a) Die Erklärung der vorgeschlagenen 
Bewerberin/des vorgeschlagenen Bewerbers 
nach dem Muster der Anlage 15 zur BWO, 
dass sie/er seiner Aufstellung zustimmt und für 
keinen anderen Wahlkreis ihre/seine 
Zustimmung zur Benennung als 
Bewerberin/Bewerber gegeben hat, 

 
b) eine Bescheinigung der zuständigen 

Gemeindebehörde nach dem Muster der 
Anlage 16 zur BWO, dass die Bewerberin/der 
Bewerber wählbar ist, 

 
c) bei Kreiswahlvorschlägen von Parteien eine 

Ausfertigung der Niederschrift über die 
Beschlussfassung der Mitglieder- oder 
Vertreterversammlung, in der die 
Bewerberin/der Bewerber aufgestellt worden 
ist, im Falle eines Einspruchs nach § 21 Abs. 4 
BWG auch eine Ausfertigung der Niederschrift 
über die wiederholte Abstimmung mit den 
vorgeschriebenen Versicherungen an Eides 
Statt (§ 21 Abs. 6 BWG); die Niederschrift soll 
nach dem Muster der Anlage 17 zur BWO 
gefertigt, die Versicherung an Eides Statt nach 
dem Muster der Anlage 18 zur BWO 
abgegeben werden, 

 
d) die erforderliche Zahl von Unterstützungs-

unterschriften nebst Bescheinigungen des 
Wahlrechts der  Unterzeichnerinnen/ 

               Unterzeichner (siehe Abschnitt B Nr. 7), sofern  
               der Kreiswahlvorschlag von mindestens 200  
               Wahlberechtigten des Wahlkreises  
               unterzeichnet sein muss. 

 
9. Die einzureichenden Unterlagen sind in Schriftform 

rechtzeitig vorzulegen. Die Schriftform ist dann 
gegeben, wenn die schriftlich einzureichenden 
Unterlagen persönlich und handschriftlich 
unterzeichnet sind und beim zuständigen Wahl-
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organ im Original vorliegen. Die Schriftform ist  
durch E-Mail oder Telefax nicht gewahrt. 
 

C.  Zurücknahme und Änderung von Kreiswahlvor- 
      schlägen sowie Beseitigung von Mängeln 
  
 Ein Kreiswahlvorschlag kann durch gemeinsame 

schriftliche Erklärung der Vertrauensperson und   
der stellvertretenden Vertrauensperson zurückge-
zurückgenommen werden, solange nicht über   
seine Zulassung entschieden ist. Ein von min- 
destens 200 Wahlberechtigten unterzeichneter  
Kreiswahlvor-schlag kann auch von der Mehrheit 
der Unterzeichnerinnen/Unterzeichner durch eine 
von ihnen persönlich und handschriftlich voll-  
zogene Erklärung zurückgenommen werden. 

   
 Nach Ablauf der Einreichungsfrist am                    

23. Juli 2009, 18.00 Uhr, kann ein Kreiswahl-
vorschlag nur durch gemeinsame schriftliche 
Erklärung der Vertrauensperson und der 
stellvertretenden Vertrauensperson und nur       
dann geändert werden, wenn die Bewerberin/der 
Bewerber stirbt oder die Wählbarkeit verliert. Das 
Verfahren nach § 21 BWG braucht nicht einge-  
halten zu werden. Nach der Entscheidung über     
die Zulassung des Kreiswahlvorschlages ist jede 
Änderung ausgeschlossen. 

 
 Nach Aufforderung durch den Kreiswahlleiter sind 

etwaige Mängel im Kreiswahlvorschlag durch die 
Vertrauensperson rechtzeitig zu beseitigen. Nach 
Ablauf der Einreichungsfrist können nur noch 
Mängel an sich gültiger Wahlvorschläge behoben 
werden. 

 
 Auskunft über Fragen, welche die Einreichung     

von Kreiswahlvorschlägen betreffen, erteilt die 
Dienststelle des Kreiswahlleiters (Adresse: siehe 
oben); dort sind auch die amtlich vorgeschriebenen 
Vordrucke nach Anlage 14 sowie die weiteren 
Vordrucke nach Anlagen 13, 15, 16, 17 und 18 zur 
BWO für die Einreichung von Wahlvorschlägen 
kostenfrei erhältlich. Die Vordrucke sind auch im 
Internetangebot des Landeswahlleiters unter 
www.wahlen.bayern.de abrufbar. 

 
Donauwörth,  05. Februar 2009 
 
  
Christine Geiger 
Kreiswahlleiterin 
_____________________________________________    
 
Bekanntmachung des Bayerischen Gemeindeunfall-
versicherungsverbandes; Pressenotiz: Tödliche 
Gefahr 
 
Tödliche Gefahr: Fußgänger und Radfahrer im "toten 
Winkel"  
 
München, im Februar 2009 
Den meisten Fahrern ist es schon passiert: Trotz eines 
Blicks in den Spiegel taucht plötzlich beim Abbiegen   
ein Radfahrer oder ein Fußgänger auf. Auch auf der 
Autobahn werden häufig beim Spurwechsel Fahrzeuge 
direkt neben oder knapp hinter dem eigenen Wagen 
übersehen. Verantwortlich ist ein "toter Winkel", ein 
Bereich auf der rechten Seite eines Fahrzeugs, den    

ein Fahrer schlecht oder gar nicht einsehen kann. Es 
gibt "tote Winkel" bei jedem Fahrzeug. Gefährlich      
sind sie aber vor allem bei Lkw und Bussen.  
 
Ein Lkw- oder Busfahrer kann durch das rechte    
Fenster die Fahrbahn erst in mehr als sieben Metern 
sehen. Im rechten Außenspiegel sieht er den Bereich, 
der sich direkt neben dem Fahrzeug nach hinten  er-
streckt. Die dazwischen liegende Fläche überblickt       
er nicht - es sei denn, er hat einen zweiten Außen-
spiegel. Diese Fläche hat die Form eines spitzen 
Winkels von etwa dreißig Grad - daher der Name  
"toter Winkel".  
 
Passanten oder Fahrradfahrer sind vor allem an 
Kreuzungen gefährdet. Stehen sie unmittelbar neben 
rechts abbiegenden Lkw, sind sie unsichtbar für den 
Fahrer im toten Winkel. Beim Anfahren laufen sie völlig 
unerwartet  Gefahr, vom rechten Hinterrad des Lkw 
überrollt zu werden, denn die Hinterräder kommen  
dem Bordstein beim Abbiegen viel näher als die 
Vorderräder.  
 
Hilfe kommt vom Gesetzgeber 
Auf Beschluss des EU-Ministerrates müssen Lkw      
über 3,5 Tonnen mit verbesserten Spiegeln nach-
gerüstet werden. Diese Nachrüstpflicht gilt für alle 
Lkw, die ab 1. Januar 2000 zugelassen worden sind  
und muss spätestens bis April 2009 umgesetzt werden. 
Für neue Lkw gelten die neuen Spiegel bereits seit 
Januar dieses Jahres. 
 
Tipps für Fußgänger und Radfahrer: 
 
-  An einer Kreuzung besonders auf rechts abbiegende   
    Fahrzeuge, insbesondere Lkw und Busse achten, 
 
-  als Fahrradfahrer nicht seitlich an wartenden Lkw 
   vorbeifahren, 
 
-  Blickkontakt mit dem Fahrer aufnehmen, um  
   sicherzustellen, dass man vom Fahrer gesehen      
   wurde, sonst sicherheitshalber stehen bleiben,  
 
-  nicht vor oder unmittelbar hinter einem Lkw die       
   Straße überqueren  
 
-  nicht auf die eigene "Vorfahrt" gegenüber dem   
   Abbiegenden pochen.  
 
Kinder sind wegen ihrer geringen Größe noch stärker 
gefährdet als Erwachsene. Darauf weisen der 
Bayerische Gemeindeunfallversicherungsverband 
und die Bayerische Landesunfallkasse (Bayer. 
GUVV/Bayer. LUK) hin und appellieren an die Eltern, 
ihre Kinder nicht zu früh allein mit dem Fahrrad 
fahren zu lassen: "Warten Sie die Radfahrprüfung im 
vierten Schuljahr ab", rät Geschäftsführer Elmar  
Lederer und ergänzt, dass "Kinder sogar erst mit 
14 Jahren als sichere Radfahrer gelten". 
 
Für Ihre Fragen zu dieser Presseinformation:  
Ulrike Renner, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,  
Tel.: 089/3 60 93-119, Fax: 089/3 60 93-379,  
E-Mail: presseabteilung@bayerguvv.de 
mailto:presseabteilung@bayerguvv.de 
_________________________________________ 
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